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Methodenbewertung 

Erprobung von Untersuchungs- und Behand-
lungsmethoden: Ausschreibungsverfahren für 
externes Projektmanagement hat begonnen 
Berlin, 21. Oktober 2013 – Das europaweite Vergabeverfahren für Pro-
jektmanagementleistungen im Zusammenhang mit der Erprobung von 
Untersuchungs- und Behandlungsmethoden durch den Gemeinsamen 
Bundesausschuss (G-BA) hat begonnen. Wie der G-BA am Montag in 
Berlin mitteilte, umfasst die Ausschreibung des nach seiner Verfahrens-
ordnung (2. Kapitel § 24 VerfO) vorgesehenen unabhängigen externen 
Projektmanagements insbesondere Leistungen zur fachlichen und ad-
ministrativen Unterstützung des G-BA in allen Phasen von Erprobungen. 

Als Frist für den spätesten Eingang von Teilnahmeanträgen an der Aus-
schreibung für das Projektmanagement wurde der 19. November 2013, 
12:00 Uhr festgelegt. Anträge müssen in deutscher Sprache verfasst 
sein. 

Eine Hauptaufgabe des ausgeschriebenen Projektträgers besteht in der 
Vorbereitung und dem Management von Vergabeverfahren zur Auswahl 
einer unabhängigen wissenschaftlichen Institution, die dann im Auftrag 
des G-BA die jeweilige Erprobungsstudie begleitet und auswertet. Die 
Laufzeit des Vertrages beträgt drei Jahre. Spätestens sechs Monate vor 
Ende der Vertragslaufzeit entscheidet der G-BA über eine mögliche Ver-
tragsverlängerung um zwei Jahre. 

Für neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden, deren Nutzen 
noch nicht hinreichend belegt ist, die jedoch das Potenzial einer erfor-
derlichen Behandlungsalternative erkennen lassen, kann der G-BA seit 
Inkrafttreten des GKV-Versorgungsstrukturgesetzes Richtlinien für eine 
Erprobung beschließen (§ 137e SGB V). Bis zu der Erprobungs-
Regelung konnten nur Methoden zulasten der Gesetzlichen Kranken-
versicherung (GKV) erbracht werden, deren medizinischer Nutzen durch 
Studien belegt war. Lagen diese Studien nicht vor, konnten solche Be-
handlungen zumindest im ambulanten Bereich in der Regel nicht von 
der GKV übernommen werden. Der G-BA hatte bis zu der Regelung 
selbst keine Möglichkeit, auf mangelhafte Studienlagen direkten Einfluss 
zu nehmen. 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:353572-2013:TEXT:DE:HTML&src=0
http://www.g-ba.de/informationen/richtlinien/42/
http://www.g-ba.de/informationen/richtlinien/42/
http://www.g-ba.de/institution/themenschwerpunkte/erprobungsregelung/
http://www.g-ba.de/institution/themenschwerpunkte/erprobungsregelung/
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Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ist das oberste Beschlussgremium der gemein-
samen Selbstverwaltung der Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, Psychothera-
peutinnen und Psychotherapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen in Deutschland. Er 
bestimmt in Form von Richtlinien den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV) für etwa 70 Millionen Versicherte. Der G-BA legt fest, welche Leistungen der medizini-
schen Versorgung von der GKV übernommen werden. Rechtsgrundlage für die Arbeit des G-BA 
ist das Fünfte Buch des Sozialgesetzbuches (SGB V). Entsprechend der Patientenbeteiligungs-
verordnung nehmen Patientenvertreterinnen und Patientenvertreter an den Beratungen des  
G-BA mitberatend teil und haben ein Antragsrecht. 

Den gesundheitspolitischen Rahmen der medizinischen Versorgung in Deutschland gibt das 
Parlament durch Gesetze vor. Aufgabe des G-BA ist es, innerhalb dieses Rahmens einheitliche 
Vorgaben für die konkrete Umsetzung in der Praxis zu beschließen. Die von ihm beschlossenen 
Richtlinien haben den Charakter untergesetzlicher Normen und sind für alle Akteure der GKV 
bindend. 

Bei seinen Entscheidungen berücksichtigt der G-BA den allgemein anerkannten Stand der 
medizinischen Erkenntnisse und untersucht den diagnostischen oder therapeutischen Nutzen, 
die medizinische Notwendigkeit und die Wirtschaftlichkeit einer Leistung aus dem Pflichtkatalog 
der Krankenkassen. Zudem hat der G-BA weitere wichtige Aufgaben im Bereich des Qualitäts-
managements und der Qualitätssicherung in der ambulanten und stationären Versorgung. 

      

http://www.g-ba.de/

